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Index

001 Verwaltungsrecht allgemein

40/01 Verwaltungsverfahren

41/04 Sprengmittel Waffen Munition

Norm

VStG §19 Abs1;

VStG §19 Abs2;

VwRallg;

WaffG 1996 §43 Abs1;

WaffG 1996 §51 Abs2 idF 2002/I/134;

Rechtssatz

Die ordnungsgemäße Verwahrung der Wa;e - im vorliegenden Fall im Tresor eines zum Besitz der Wa;e berechtigten

Rechtsanwaltes - enthebt den Meldep?ichtigen nicht von der Verp?ichtung zur unverzüglichen Meldung im Sinne des §

43 Abs. 1 Wa;G, wird jedoch im Rahmen der Strafbemessung im Fall einer verspäteten Meldung zu berücksichtigen

sein.

Schlagworte
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